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108 C 241/10
Arntsgericht Bonn

(FAX) P.002i006

---

Verkündot am 10.05.201 1

Odenthal, Justizbeschäftigtq_,., ).
als Urkundebeamtin Oer öddti.iffl esteile

,.'r.1, h4d ?tl'li
' - h  

i
t'F'rL*-'"""''-l' :,

der Flrma Autovermietung
51545 Waldbröt, vbrtr. d. d.

P rozessbevollmächtigter:

Landgericht Bonn

ITI,I NAMEN DES VOLKES

Urteil

ln dem Rechtsstreit

Detlef Moll GmbH & Co. KG, Friedrich_Engets-Str. .6,pers. haft. Gesellschafterin,

Klägerin unfl Berufuhg$ktäge1in;

Rechtsanwalt Jochen Fröbel, Kleine Bergstr
T, S164i Gummersbach,

g e g e n

Prozessbevollm ächtigte:

Beklagte und Berufungsbeklagte;

hat die L Zivifkammer des Landgorichts Bonn
auf die mi,rndliche Verhandlung vom 12.04.2011
durch den Vizepräsidenten des Landgerichts Ketterle, die Richtorin am LandgerichtDr' Dorser und den Richter ann Landgericht Dr, Nordmeyer
f Ü r  R e c h t  e r k a n n t ;

l ' Auf die Berufung der Klägorin wird das urteil des Anrtsgerichts Bonn vorn30'12'2010 - 108 c 241/10 - teirweise abgeändert ,no =rr-x;;,,;;;
wie folgt neu gefasst:

Abschrlft
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Die Beklagte wird verurtellt, an die Klägerin 751,93 € nebst Zinsen in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dern
25.06.2009 zu zahlen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.

G r ü n d e :

l .

Die Darstellung des Tatbestandes entfällt gemäß SS s40 Abs, 2, 313a Abs. 1 s, 1
zPo. Da die Revision nicht zugelassen wurde und der für die
Nichtzulassungsbeschworde nach $ 26 Nr. I EGZPO eforderliche Beschwerdewert
nicht erreicht ist, ist ein Rechtsmittel gegen das Urleil unzweifelhaft nicht zulässig.

! t .

Die zulässige Berufung hat in der Sache Effolg.

1 .
Der Klägerin steht ttber den in dem angefbchtenen Urteil tonorierten Betrag hinaus
ein Anspruch auf Zahlung weiterer Mietwagenkosten in Höhe von 600,96 € aus
abgetretenem Recht gemäß S 7 StVG, S 115 Abs. 1 V\lG, S 398 S. 2 BGB zu.

a)

Soweit das Amtsgericht die Höhe der nach S 249 Abs. 2 S, 1 BGB zu ersetzenden

Mietwagenkosten auf nur 600,97 € beziffert hat, hat es das ihm gemäß S 287 ZPO
zustehende Ermessen fehlerhaft ausgeübt.

aa)

Zwar ist der Ansatz des Amtsgerichts, eine Schätzung nach dem arithmetischen
Mittel zwigchen dem Schwacke-Automietpreisspiegel und dem "Marktspiegel
Mietwagen Deutschland" des Fraunhofer-lnstituts vorzunehmen, entgegon der

{:iglt der Klägerin nicht von vornherein aJ beanstandan. Vielmehr hat der
Bundesgerichtshof diesen Ansatz in seiner Entscheidung üöm 18.Ö5.2010 in einem
obiter dictum nicht als grundsätzlich rechtsfehlerhaft erachtet (vgl. BGH, Urt. v,
18.05.2010 -1/l ZR293lD8, juris Rn. 4).

P.003/006
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bb)
Allerdings ist schon rechnerisch nicht pausibef, wie das Amtsgericht auf derGrundlage des von ihm gewahfien Ansatzes die zu ersetzenden Mietwqgenkostenauf 600,92 € beziffert hat, Geht man davon aus, dass sich nach demschwacke-Automietpreisspiegel ein Betrag in Höhe von 1.201,g3 € und nach dom"Marktspiegel Mietwagen Deutschland" des Fraunhofer-lnstituts ein Betrag in Höhevon 450 € ergibt (vgl' Bl' 3' 5 GA), go beläuft sich das arithmetisctr'e vrittet zwischenbeiden Erhebungen auf einen Betrag in Höhe von g25,gz €, Das Amtsgericht scheintdagegen den auf der Grundlage des schwacke^Automietpreisspiegels orrnitteltenBetrag in Höhe von 1'201,93 € halbiert zu haben. Darauf deutet auch dieFormulieruhg arn Ende der Entscheidungsgründe hin, wonach eine schätzung nachdem "arithrnetischen Mittel beider Parteivorstellungen,, sachgerecht sei. Dies aberwido rsp richt dem eigenen Ansatz.des Amtsgerichts.

cc)
Zudem ist nicht begründet' aus welchen Erwägungen des Amtsgericht die von derKlägerin beanspruchten Kosten fitr die voflkaskoversicherung in oi" Berechnung desarithmetischen Mitters einbezogon hat. Da der 'Marktspieger 

MietwagenDeutschrand" des Fraunhofer-rnstituts anders ars derschwacke-Automietpreisspiogel 
keine gesondorten Nebenkosten ausweist, hätte dasArntsge'icht entwsder die Nebenkosten separat ermittorn und zusprechen oder aberzur(lckweisen rn{issen" Nicht folgerichtig ist os dagegon, die auf der Grundrage desschwacke'Automietpreisspiegels ermittelten Nebenkosten im Ergebnis schlicht zuharbieren (vgr. LG Bonn, urt. v. 14,12.2010- I S 2ggr10, n,v., s. 2f.).

h \

ffirt:f!,|T:$:,:#mer 
seharren, die Höhe der Mietwasenkosren serbst sernäß

aa)

Die Kammer härt es ihrer Rechtsprechung forgend für sachgerecht, arsschätzungsgrundlage den schwacke-Automietplisspi"ger heranzuziehen (vgr. nurLG Bonn, Urt .  v.  14,12"2010 _ B S 26g110, n.v. ,  S.  Bf , ) .

( 1 )

Die von der Beklagten vorgetragenen Einwendungen sind nicht geeignot, Zweifef andessen Eignung zu bogründen.
Die diesen Einwendungen zugrunde liegende Annahme, dass derschwacke-Automietpreisspiegel enorme Preissteigerungen enthalte, die auf unredli-ches Verhalten der Mietwagenunternehmen zur(tckzuftihren seien, ist beroits nichtnachvollziehbar' Es sind auch unter Berücksichtigung der Ausfl ihrungen der
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Beklagten keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sich die etwa im

Schwacke-Automietpreisspiegel 2008 enthaltenen Preisänderungen nicht an der tat-

sächlichen Marktentwicklung orientieron (vgl, LG Bonn, Beschl. v.21-01.2010 - I S

274109, n.v,,  S. 3),

Soweit die Beklagte darübsr hinaus auf Sachverständigengutachten venryeist, die in

anderen Verfahren eingoholt worden sind, könnan deren Ergebnisse allein deshalb

schon nicht zuverlässig beurteilt werden, weil der zugrunde liegende Sachverhalt und

das Vorgehen der Sachverständigen nicht im Einzelnen bekannt ist'

lm übrigen ist es nach der Rechtsprechung des Bundosgerichtshofs, der sich die

Kamrner weiterhin anschlioßt, nicht Aufgabe des Tatrichters, lediglich allgernein ge-

haltenen Angriffen gegen oine Schätzungsgrundtage nachzugehen. Einwendungen

sind nur dann erheblich, wonn sie auf don konkreten Fall bezogen sind' Deshalb be-

darf die Eignung von Listen oder Tabellen, die bei der Schadensschätzung Verwen-

dung finden können, nur dann der Klärung, wonn mit konkreten Tatsachen aufge-

zeigt Wird, dass sich geltend gemachte Mängel der Schätzungsgrundlage auf den zu

entscheidenden Fall in erhoblichem Umfang ausgewirkt haben (vgl. nur BGH, Urt, v.

18,05.2010 - Vl ZR 293/08, juris Rn. 4 mwN). Dies ist jedoch entgegen der Ansicht

der Beklagten nicht in durchgreifender Weise geschehen. Dass - wie die Beklagte

geltend macht - andere Erhebungen, wie der "Marktspiegel Mietwagen Deutschland"

des Fraunhofer-lnstitu{s, oder gerichtlich bestellte Sachverständige zu anderen Er-

gebnissen als der Schwacke-Automietpreisspiegel gelangt sein mögen, geni.lgt nicht,

um Zwoifel an der Richtigkoit der letztgenannten Erhebung zu rechtfertigen (vql. LG

Bonn, Urt. v. 14.12.2010 - I S 268i10, n.v,, S. 3 mwN).

(2)

Die in dem Schwacke-Automietpreisspiogei ausgewiesenen Werte werden auch nicht

durch das von der Beklagten vorgelegte Angebot der Firma SiX (vgl. Bl' 66f. GA)

erschüffeft. Denn dieses Angebot stammt aus August 2010, während der Geschädig-

te Arndt das Mietfahrzeug im Mai und Juni 2009 benötigt,e. Dass der in dem Angebot

ausgewieserre Preis von 349,99 € auch in dem vorgenannten Zeitraum gegolten hat,

kann nicht einfach unterstellt werclen. Die entsprechende Behauptung der Beklagten

ist unsubstantiiert.

bb)

Die von der Klagerin in Rechnung gestellten Nebenkosten für die

Vollkaskoversicherung sind ohne weiteres ersatzfähig, und zWar auch dann, wenn

das Unfallfahrzeug des Geschädigton Arndt zum Zeitpunkt des Unfalls nicht

vollkaskoversichert war. Da der clurch oinen Unfall Geschädigte während der Mietzeit

einem erhöhten wirtschaftl ichen Risiko ausgesetzt ist, hat er regelmäßig ein schutz'

wttrdiges Interesse daran, f l lr die Kosten einer eventuellen Beschädigung des Miet-

fahrzeugs nicht selbst aufkommen zu m{lssen, zumal Mietfehrzeuge in der Regel

neuer und damit höhenvertiger sind als die beschädigten Fahrzeuge (vgl. BGH, Urt.

P.005/006
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v.25.10.2008 - Vl ZR g/05, juris Rn,
n.v . ,  S.  b  mwN),

cc)
unter Zugrundefegung des schwacke-Automiotpreisspiegols beläuft sich derersatzfähige Betrag - was zwischen den Parteien auch unstreitig ist - auf insgesamt1'201'93€' Zieht man davon die vorgerichtliche Zahrung der Beklagten in Höhe von450 € und den in dem angefochtenen urteil tenorierten Betrag in Höhe von 100,97 €ab' kann die Klägerin von der Beklagten Zahlung eines weiteren Betrags in Höhe von600,96 € verlangen.

2.
Die Kostenentscheidung beruht auf g 91 Abs, 1 ZpO.

J .

Die Entscheidung über die vorläufige vollstreckbarkeit r:ichtot sich nach ss 70gNr .  10 ,  711  ,713  ZpO.

P.006J006

4.

Für die Zulassung der Revlsion nach S 543 Abs. z
Veranlassung. Die Sache hat weder grundsätzlicne
Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des
einer ein heitlichen Rechtsprech ung erfbrderl ich.

Stroltwert: 600,96 €

Ketterle Dr. Dorsel

- 3 -

12; LG Bonn, Urt. v. 14,12.2010 * g S 2egl10.

S. 1 ZPO bestand keine
Bedeutung, noch ist oine
Rechts oder zur Sicherung

Dr. Nordrneyer



Sch lagworte Urteilsdaten bank

Tl Anmietung außerhalb Öffnungszeiten

I.  Aufklärungspf l icht Vermieter

l  i  Pauschaler Aufschlag für Unfal lersatz

L Direktvermit t lung

l- l  EE Eigenersparnis-Abzug

I Erkundigungspf l icht

Ll  Geringfügigkeitsgrenze

I r Zusatzfahrer

)F S"f,*r"ke-Mietpreisspiegel

f  Fraunhofer-Mietpreisspiegel

tl Gutachten

t l  M ie twagendauer

i  l  NA Nutzungsausfal l

l-l Rechtsanwaltskosten

t  I  Zugäng l ichke i t
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t l  Rechtsdienst leistungsgesetz (RBerG)
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z s u g E i l 9 E r \ r

.  i  Grobe Fahrlässigkeit

.  )  Schadenminderungspf l icht

i I WettbewerbsrechU-verstoß

i l  Zustel lung/Abholung

r i  Win ter re i fen

. i  Navigat ion

: r  Automatik

i  l  Anhängerkupp lung

::  Fahrschulausrüstung

: i  Kein Mit telwert  Fraunhofer-Schwacke

r I Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

: r Unfallersatztarif

i  l  Anspruchsgrund

i:  Sonst iges
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